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Kapitel 1

Einleitung

§ 1 Untersuchungsgegenstand und -ziel

„Im Zeitalter der Globalisierung entsteht ein weltweiter Markt für Justizdienst-
leistungen.“1 Wenngleich eine Kategorisierung von Justizdienstleistung und Recht
als Produkt auf den ersten Blick bemerkenswert erscheint2 (definiert doch das Recht
grundsätzlich den Rahmen, innerhalb dessen Wettbewerbsverhalten stattfindet3),
lässt sich bereits seit Jahrzehnten eine zunehmende Ökonomisierung des Rechts und
der Streitbeilegung sowie die Entstehung eines Markts für Justizdienstleistungen
beobachten. Speziell im internationalen Bereich werden verschiedenste Arten des
Wettbewerbs diskutiert: ein Wettbewerb der Rechtsordnungen4, der Justizsysteme5,
der Schiedsorte6 oder zwischen staatlicher und privater Streitschlichtung7, um nur
einige Ausprägungen zu nennen. Während dem Wettbewerb der Rechtsordnungen
bereits zahlreiche Abhandlungen gewidmet wurden,8 existiert zur Frage des Wett-

1 G.-P. Calliess/H. Hoffmann, AnwBl 2009, 52, 52.
2 Eidenmüller, JZ 2009, 641, 641; ders., 18 Indiana Journal of Global Legal Studies 2011,

707, 707; ders., in: Eidenmüller (Hrsg.), Regulatory Competition in Contract Law and Dispute
Resolution, 1, 1.

3 Eidenmüller, JZ 2009, 641, 641; ders., 18 Indiana Journal of Global Legal Studies 2011,
707, 707; ders., in: Eidenmüller (Hrsg.), Regulatory Competition in Contract Law and Dispute
Resolution, 1, 1.

4 Monografisch Kieninger, Wettbewerb der Privatrechtsordnungen im Europäischen Bin-
nenmarkt; s. auch Eidenmüller, JZ 2009, 641; ders., 18 Indiana Journal of Global Legal Studies
2011, 707; ders., in: Eidenmüller (Hrsg.), RegulatoryCompetition in Contract Law andDispute
Resolution, 1; O’Hara/Ribstein, The Law Market; Rühl, 9 European Review of Contract Law
2013, 61; dies., in: Eidenmüller (Hrsg.), Regulatory Competition in Contract Law and Dispute
Resolution, 287.

5 Dammann/Hansmann, A Global Market for Judicial Services; H. Hoffmann, Kammern
für internationale Handelssachen; Themeli, Civil Justice System Competition in the European
Union; Vogenauer, 21 European Review of Private Law 2013, 13; ders., in: Eidenmüller
(Hrsg.), Regulatory Competition in Contract Law and Dispute Resolution, 227; G. Wagner, in:
Eidenmüller (Hrsg.), Regulatory Competition in Contract Law and Dispute Resolution, 347;
ders., 62 Buffalo Law Review 2014, 1085; ders., Rechtsstandort Deutschland im Wettbewerb.

6 AusführlichWilske, 1 Contemporary Asia Arbitration Journal 2008, 21; s. auchDrahozal,
24 International Review of Law and Economics 2004, 371.

7 S. nur O’Hara O’Connor, in: Eidenmüller (Hrsg.), Regulatory Competition in Contract
Law and Dispute Resolution, 427.

8 Vgl. die Nachweise in Kap. 1 Fn. 4.



bewerbs von Justizsystemen nur wenig und speziell zu den jüngsten Entwicklungen
kaum deutschsprachige Literatur.9

Die vorliegende Arbeit setzt ihren Fokus auf die Darstellung der jüngsten
Wettbewerbsaktivitäten im Bereich der internationalen Streitbeilegung und geht der
Frage nach, welche Anforderungen ein Streitbeilegungsmechanismus erfüllen muss,
um in diesem Wettbewerb bestehen zu können. Ziel der Arbeit ist es, unter Zu-
grundelegung der vorgefundenen Ergebnisse eine neue Form der Streitbeilegung
durch Errichtung eines Europäischen Handelsgerichts zu etablieren und damit eine
weitere Ebene in den Wettbewerb der Justizsysteme zu integrieren.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich folgender Aufbau der vorliegenden Arbeit:
Einleitend soll zunächst das Phänomen des Wettbewerbs von Justizdienstleistungen
näher untersucht werden. Im zweiten Kapitel wird die Situation in Deutschland
dargestellt und untersucht, ob eine Beilegung hochpreisigerWirtschaftsstreitigkeiten
mit grenzüberschreitendem Bezug in Deutschland für die beteiligten Akteure at-
traktiv erscheint. Das dritte Kapitel wagt einen vergleichenden Blick auf jüngste
Wettbewerbsaktivitäten im Ausland mit Fokus auf Singapur, Frankreich, die Nie-
derlande und Belgien. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der ersten drei
Kapitel gebündelt und die wichtigsten Anforderungen an die Attraktivität eines
Streitbeilegungssystems aus Unternehmenssicht vorgestellt. In diesem Rahmen er-
folgt eine Untersuchung, inwieweit staatliche Gerichte diese Anforderungen zu
erfüllen geeignet sind, insbesondere unter vergleichender Betrachtung zur
Schiedsgerichtsbarkeit. Das fünfte Kapitel zeigt auf, weshalb zur Befriedigung
dieser Bedürfnisse zusätzlich ein Europäisches Handelsgericht eingerichtet werden
sollte und gibt einen Überblick über die in diesem Zusammenhang besonders in-
teressierenden Fragen. Von zentraler Bedeutung ist in diesemRahmen die Frage, wie
ein solches Gericht ausgestaltet sein muss, um den Anforderungen des Unionsrechts,
sowie des deutschen Verfassungsrechts zu genügen. Eine zusammenfassende Be-
trachtung der gefundenen Ergebnisse schließt die Arbeit ab.

§ 2 Grundlagen

A. Ein Wettbewerb für Justizdienstleistungen?

Die Existenz eines Wettbewerbs für öffentliche Güter wurde erstmals 1965 durch
Tiebout beschrieben10, wodurch er den Ausgangspunkt für die Diskussion über einen
Wettbewerb für Rechts- und Justizdienstleistungen setzte. Ausgehend von Tiebouts

9 Jüngst vor allem G. Wagner, Rechtsstandort Deutschland im Wettbewerb; auch
H. Hoffmann, Kammern für internationale Handelssachen; Podszun/Rohner, Staatliche Ge-
richte für wirtschaftsrechtliche Streitigkeiten stärken; Rühl, JZ 2018, 1073; M. Stürner, JZ
2019, 1122; A. Wolf, RIW 2019, 258.

10 Tiebout, 64 Journal of Political Economy 1965, 416.
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Prämisse wurde und wird das Vorliegen eines Wettbewerbs in verschiedensten Be-
reichen des Rechts sowie der Streitbeilegung beschrieben. Speziell im Bereich der
Justiz ist ein Wettbewerb auf verschiedenen Ebenen denkbar11: zwischen gerichtli-
cher und außergerichtlicher Streitbeilegung; zwischen deutschen staatlichen Ge-
richten und den Gerichten fremder Staaten; innerhalb der deutschen staatlichen
Justiz zwischen den verschiedenen Gerichtsbarkeiten sowie innerhalb einer Ge-
richtsbarkeit zwischen verschiedenen Gerichten.12

Diese Diskussion um die Existenz eines Wettbewerbs für Rechts- und Justiz-
dienstleistungen wird in der Literatur unter dem Begriff des „institutionellen
Wettbewerbs“13 oder „Systemwettbewerbs“14, in der englischsprachigen Literatur
unter dem Begriff „regulatory competition“15 geführt. Im Folgenden soll näher un-
tersucht werden, ob unter Zugrundelegung der vorgefundenen Parameter speziell im
Bereich der Justiz tatsächlich ein solcher Wettbewerb stattfindet.

B. Wettbewerb der Justizsysteme?

Wie soeben dargestellt, ist ein Wettbewerb der Justiz auf verschiedenen Ebenen
denkbar. Die vorliegende Untersuchung soll sich indessen auf den externen Wett-
bewerb, d.h. in Konkurrenz zu ausländischen Jurisdiktionen beschränken. Auf die
Schiedsgerichtsbarkeit wird an späterer Stelle zurückzukommen sein.16 Eine Un-
tersuchung des externen Wettbewerbs stellt sich deshalb als besonders interessant
dar, weil die Parteiautonomie hier eine besonders starkeAusprägung erfährt. Speziell
in grenzüberschreitenden Wirtschaftsstreitigkeiten haben die Parteien umfangreiche
Möglichkeiten zur Gestaltung ihrer Vertragsbeziehungen. Dies gilt insbesondere
auch für die Wahl eines Streitbeilegungsmechanismus.

Ob tatsächlich ein solcher externer Wettbewerb besteht, wird in der Literatur
kontrovers diskutiert.17 Einheitlich werden indes die Voraussetzungen für einen
Wettbewerb der Justizsysteme definiert: Erforderlich ist das Bestehen eines ent-

11 Überblick bei Oebbecke, DÖV 2007, 177, 178 f.
12 Oebbecke, DÖV 2007, 177, 178 f.
13 S. nur Kiwit/Voigt, in: Schenk/Schmidtchen/Streit (Hrsg.), Globalisierung, System-

wettbewerb und nationalstaatliche Politik, 313.
14 S. nur Streit, in: Zimmermann (Hrsg.), Ordnungspolitische Aspekte der europäischen

Integration, 11.
15 S. nur Eidenmüller, 18 Indiana Journal of Global Legal Studies 2011, 707.
16 Vgl. die Darstellung in Kap. 4.
17 Dazu Themeli, Civil Justice System Competition in the European Union; Vogenauer, 21

European Review of Private Law 2013, 13; ders., in: Eidenmüller (Hrsg.), Regulatory Com-
petition in Contract Law and Dispute Resolution, 227; G. Wagner, 62 Buffalo Law Review
2014, 1085; ders., Rechtsstandort Deutschland im Wettbewerb.
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